
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gemeindevertretung der Gemeinde Ranstadt 
 

E I N L A D U N G 
 

zur 35. Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Ranstadt 
am Dienstag, 13.08.2019, 20:00 Uhr 

im großen Saal des Bürgerhauses Ranstadt 
 

 
 

Tagesordnung 
 

 
Sitzungsteil öffentlich 
 

1. Ernennung und Einführung 
- Wehrführer 
- stellvertretende Wehrführer 

 

 

2. Antrag der FW-Fraktion vom 04.03.2019 
Punktesystem für Bauplatzvergabe 
Bericht aus dem Haupt- und Finanzausschuss 

(VL-86/2019) 

 

3. Erweiterungsbau Kindertagesstätte Sonnenhügel Dauernheim 
hier: Bevollmächtigung des Gemeindvorstandes 
Bericht aus dem Haupt- und Finanzausschuss 

(VL-75/2019) 

 

4. Einziehen - Entwidmung eines Feldweges in der Gemarkung Ranstadt; 
Flur 9, Flurstück 115/1 = 88 qm im Rahmen des Straßenbaus der K 198 
Ranstadt/Bellmuth 

(MI-16/2019) 

 

5. Mitteilungen / Anfragen  
 

 
Sitzungsteil nichtöffentlich 
 

 
 
 
Ranstadt, 31.07.2019 
 
 
 
Vorsitzender der Gemeindevertretung 
Christian Seitz 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeindevertretung der Gemeinde Ranstadt 
 

Ö F F E N T L I C H E   N I E D E R S C H R I F T 
 

der 35. Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Ranstadt 
am Dienstag, 13.08.2019, 20:00 Uhr bis 21:30 Uhr 

im großen Saal des Bürgerhauses Ranstadt 
 

 
 

Sitzungsverlauf 
 
Die Mitglieder der Gemeindevertretung wurden durch Einladung vom 31.07.2019 auf 
Dienstag, den 13.08.2019, 10.00 Uhr – unter Mitteilung der Tagesordnung – einberufen.  
Tag, Zeit und Ort der Sitzung sowie die Tagesordnung wurden öffentlich bekanntgegeben.  
 
Der Vorsitzende der Gemeindevertretung Herr Christian Seitz eröffnet die Sitzung der 
Gemeindevertretung um 20:00 Uhr und stellt fest, dass die Einladung form- und fristgerecht 
erfolgt und die Gemeindevertretung beschlussfähig ist. 
 
Zur Tagesordnung werden folgende Ergänzungen eingebracht: 
 
TOP 4.: Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer der Gemeinde Ranstadt 
TOP 5.: Grundsatzbeschluss zur engeren Zusammenarbeit der Gemeinden Ranstadt und  

  Glauburg 
 
Der Erweiterung wird einstimmig zugestimmt. 
 
Gegen das Protokoll der letzten Gemeindevertretersitzung vom 04.06.2019 werden keine 
Einwände erhoben. Somit ist das Protokoll beschlossen. 
 
 
Sitzungsteil öffentlich 
 

1. Ernennung und Einführung 
- Wehrführer 
- stellvertretende Wehrführer 

 

Die Bürgermeisterin überreicht den Gewählten die Ernennungsurkunden in das 
Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit. 
 
Herr Lukas Hegenauer stellv. Wehrführer der Feuerwehr Bellmuth 
 

2. Antrag der FW-Fraktion vom 04.03.2019 
Punktesystem für Bauplatzvergabe 

VL-86/2019 

 

Herr Christian Loh berichtet aus dem Haupt- und Finanzausschuss. 
 
Dieser Tagesordnungspunkt verweilt weiterhin im Ausschuss. 
 



 

3. Erweiterungsbau Kindertagesstätte Sonnenhügel Dauernheim 
hier: Bevollmächtigung des Gemeindvorstandes 

VL-75/2019 

 

Herr Christian Loh berichtet aus dem Haupt- und Finanzausschuss. 
 
Der Zuschlag wurde der Firma KIP Fertigbau GmbH, Dülmen erteilt. 
 
Die Bürgermeisterin informiert die Gemeindevertretung über den aktuellen Sachstand zum 
Erweiterungsbau der KiTa Sonnenhügel. 
 
Am 19.08.2019 wird mit der Firma KIP ein Gespräch geführt. 
 

4. Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer der Gemeinde 
Ranstadt 

VL-102/2019 

 

Beschluss: 
Die Gemeindevertretung beschließt, diesen Tagesordnungspunkt in den Haupt- und 
Finanzausschuss zu überweisen. 
 

5. Grundsatzbeschluss zur engeren Zusammenarbeit der Gemeinden 
Ranstadt und Glauburg 

VL-105/2019 

 

Die Bürgermeisterin erläutert die Beschlussvorlage. 
 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung beschließt, den Gemeindevorstand damit zu beauftragen, alle 
Maßnahmen zur Prüfung und Umsetzung einer Zusammenarbeit abzuwägen und hierzu ein 
Gutachten zu den Inhalten, Aufgaben und Möglichkeiten der engeren Kooperation in Auftrag 
zu geben. Gleichzeitig wird der Gemeindevorstand ermächtigt, beim Land Hessen die 
Fördermittel für dieses Gutachten zu beantragen. 
 

6. Einziehen - Entwidmung eines Feldweges in der Gemarkung 
Ranstadt; 
Flur 9, Flurstück 115/1 = 88 qm im Rahmen des Straßenbaus der K 
198 Ranstadt/Bellmuth 

MI-16/2019 

 

7. Mitteilungen / Anfragen 
 

Die Bürgermeisterin macht folgende Mitteilungen: 
 

 Straßenendausbau in Ranstadt/Ober-Mockstadt 
o Die Bauverwaltung hat den Endausbau aufgrund steigender Preise auf 

Anfang 2020 verschoben. 

 Sachstand zur Holzvermarktung 
o Hessenforst wird bis ende 2019 das Nadelholz weiterhin vermarkten. 
o Die Vereinbarung zur Gründung einer Holzvermarktungsanstalt liegt zurzeit 

zur Prüfung beim zuständigen RP. 
o Der Waldwirtschaftsplan 2020 wird in der nächsten Sitzung eingebracht und 

von der zuständigen Försterin vorgestellt. 

 Gewerbegebiet 
o Die Deutsche Telekom zieht sich bei der Entwicklung des neuen 

Gewerbegebiets zurück. 

 Der Abriss der Sozialstation wird sich aktuell verschieben. Grund der Verschiebung 
ist ein für das Bauamt unzureichender Bauantrag. 

 Sachstand zur Firma depant im Gebiet „An der Gärtnerei“. Die Gemeindevertretung 
hat bereits den Abweichungen des B-Plans zugestimmt, dies ist dem Bauamt des 
Wetteraukreises unzureichend. Es wird von Seiten des Wetteraukreises ein neuer 
B-Plan gefordert. 



 

 Termin für die gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Jugend und Soziales der 
Gemeinde Ranstadt mit dem Ausschuss für Sport, Soziales, Kultur und Tourismus 
der Gemeinde Glauburg findet am 03.09.2019 im Bürgerhaus Ranstadt statt. 

 Gemeinsame Seniorenfahrt mit der Gemeinde Glauburg am 18.09.2019. Es werden 
noch Helfer für die Abschlussveranstaltung im Bürgerhaus in Stockheim gesucht. 

 Abfrage des Hessischen Städte- und Gemeindebunds (HSGB), ob Mandatsträge in 
unserer Gemeinde bedroht werden. Betroffene Personen sollen sich an die 
Bürgermeisterin oder den HSGB wenden. 

 Sachstand zur NDP und dessen Klage gegen die Gemeinde 
o Angemeldete Demonstration am vergangenen Samstag, 10.08.2019. Diese 

hat nicht stattgefunden. 
o Der Klage der NPD gegen die Gemeinde Ranstadt wurde stattgegeben. Das 

Urteil des Verwaltungsgerichts Gießen wird den Gemeindevertretern im RIM 
zur Verfügung gestellt. 

 
Frau Rita Herche fragt an, ob der Grundwasserspiegel am Brunnen Schmerbach 
abgenommen hat. Dies kann laut Aussage von Herrn Udo Schädel aktuell nicht festgestellt 
werden. Die Gemeinde Ranstadt hat lediglich einen Pegelmesser an der Bahnunterführung. 
Dies soll aber im Zuge der Umbauarbeiten berücksichtigt werden. 
 
 
Sitzungsteil nichtöffentlich 
 

 
 
 
Ranstadt, 14.08.2019 
 
 
 
Christian Seitz Steven Rüppel 
(Vorsitzender der Gemeindevertretung) (Schriftführer) 
 



Beschlussvorlage
Drucksache VL-86/2019
- öffentlich - Datum: 18.06.2019

Über

Bürgermeisterin

Gemeindevertretervorsitzenden X

Fachbereich Zentrale Dienste

Federführendes Amt Gremien- und Sitzungsdienst (1)

Sachbearbeiter Udo Schädel

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion Kennung

Gemeindevertretung der Gemeinde
Ranstadt 26.03.2019 beschließend öffentlich

Haupt- und Finanzausschuss 30.04.2019 vorberatend öffentlich

Gemeindevertretung der Gemeinde
Ranstadt 07.05.2019 beschließend öffentlich

Haupt- und Finanzausschuss 26.06.2019 vorberatend öffentlich

Gemeindevertretung der Gemeinde
Ranstadt 13.08.2019 beschließend öffentlich

Haupt- und Finanzausschuss 05.02.2020 vorberatend öffentlich

Haupt- und Finanzausschuss 02.09.2020 vorberatend öffentlich

Haupt- und Finanzausschuss 25.11.2020 vorberatend öffentlich

Gemeindevertretung der Gemeinde
Ranstadt 10.12.2020 beschließend öffentlich

Antrag der FW-Fraktion vom 04.03.2019
Punktesystem für Bauplatzvergabe

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung beschließt die Richtlinie zur Vergabe gemeindlicher
Baugrundstücke der Gemeinde Ranstadt in der vorgelegten Fassung.

Des Weiteren beschließt die Gemeindevertretung, dass diese Richtlinie keine Anwendung
für das Baugebiet „Hinter den Gärten“ in Ober-Mockstadt findet.

Finanzielle Auswirkungen:



Sachdarstellung:
Siehe Antrag

Anlage(n):
(1) 20190304_Antrag_FW_Punktesystem_Bauplatzvergabe zum TOP 6. 26.03.2019

Gemeindevertretung der Gemeinde Ranstadt
(2) Bewertungspunkte der Kommunen Reichelsheim und Nidda
(3) 20190626_Punktesystem_Bauplatzvergabe_Vorschlag
(4) 20201118_Punktesystem_Entwurf
(5) 20201014_Stellungnahme_HSGB
(6) 20201126_Punktesystem_Entwurf

Abstimmungsergebnis:

Ja _____ Nein____ Enthaltung ______

FB Öffentlichkeitsarbeit ☐ FB Gremien ☐
FB Hauptverwaltung ☐ FB Jugend und Soziales ☐
FB Assistenz Bürgermeisterin ☐ FB Ordnung ☐
FB Finanzen ☐ FB Kasse ☐
FB Bauen ☐ FB Friedhof ☐
FB Personal ☐ FB Natur- und Landschaftspflege ☐

Erl. Vermerk ____________Datum _________ Unterschrift



1  

     Ranstadt, 04. März 2019  Antrag FW-Fraktion Punktesystem für Bauplatzvergabe   Beschluss:  Die Gemeindevertretung beschließt, den Bauausschuss damit zu beauftragen, ein Punktesystem für die Vergabe von Bauplätzen zu erarbeiten. Über ein solches Punktesystem können Einheimische bevorzugt werden sowie soziale und andere Kriterien mit in den Grundstücksverkauf mit einfließen.  Die Ausschussmitglieder erhalten zur Vorbereitung die in den Nachbarkommunen Nidda und Florstadt angewendeten Bewertungskriterien sowie in der Sitzung eine knappe mündliche Darstellung des in den beiden Kommunen angewendeten Verfahrens.   Begründung:  erfolgt mündlich    Michael Strecker Fraktion Freie Wähler               





















Vorschlag Punktesystem RanstadtHauptpunkt Unterpunkt Reichelsheim Pkte. Vorschlag Ranstadt Pkte. MAXEinwohner Einwohner i.S.d. § 8 HGO 30 Einwohner i.S.d. § 8 HGO (analog Reichelsheim) 30 30Verwandte Ehemalige / Enge Verwandte 15 Verwandtschaft 1. Grades 15 15Arbeitsstätte ----- -----Betriebsinhaber Betriebsinhaber ----- Für jedes volle Kalenderjahr als selbständiger Betriebsinhaber mit mind. 1 Arbeitnehmer (analog Nidda) 2 20Ehe / Partnerschaft Verheiratete, Lebenspartnerschaft oder Bewerberpaar gemeinsam 10 Verheiratete, Lebenspartnerschaft oder Bewerberpaar gemeinsam (analog Reichelsheim) 10 10Behinderung Für jede behinderte Person im Haushalt 15 Für jede behinderte Person im Haushalt (analog Reichelsheim) 15 30Pflege Pflege eines Angehörigen in der Gemeinde 10 Pflege eines Angehörigen in der Gemeinde (analog Reichelsheim) 10 20Kinder ----- Für jedes Kind bis zur Vollendeung des 18. Lebensjahres (analog Nidda) 15 45Soziales Engagement Vereine, gemeinnützige Organisation, Kirche etc. ----- Langjähriges (mind. 5 Jahre) Engagement; ähnlich Nidda; Details siehe unten* 20 20Bereits Eigentümer Wohnung / Bauland ----- Abschlag, wenn bereits Eigentümer (analog Nidda) -15 -15_______________* langjähriges ehrenamtliches Engagement = mind. 5 Jahre Vorstandsarbeitoder mind. 5 Jahre Mitglied Einsatzabteilung (gemäß System)Engagement liegt nicht länger als 5 Jahre zurückFormulierung Nidda:
OrtsbezugSozialkriterien

Punktesystem Bauplatzvergabe v3.xlsx 1 / 6 26.06.2019, 07:44



AllgemeinesZiel dieser Richtlinie ist eine gerechte, objektive und nachvollziehe Vergabe von Bauplätzen.Die Richtlinie kommt zur Anwendung, wenn die Nachfrage nach Bauplätzen größer ist als das Angebot.Der Gemeindevorstand gibt den Zeitraum für die Bewerbung öffentlich bekannt.Der Zeitraum für die Bewerbungsfrist (x Wochen) wird vom Gemeindevorstand festgelegt. Dies solltegeschehen, wenn die Baureife vorliegt.Die Bewerber haben in der Reihenfolge ihrer Punktzahl das erste Zugriffsrecht auf ein (nur ein) Grundstückihrer Wahl.Bei Punktegleichheit zählt der Zeitpunkt des Eingangs der Bewerbung.Weitere Ergänzungen der Richtlinie, die aus formalen Gründen notwendig sind (Verweis auf Gesetze etc.) erfolgen für die finale Fassung durch die Gemeindeverwaltung.
Punktesystem Bauplatzvergabe v3.xlsx 2 / 6 26.06.2019, 07:44



(Reichelsheim)









 

 

RICHTLINIE 
ZUR VERGABE GEMEINDLICHER BAUGRUNDSTÜCKE  

der Gemeinde Ranstadt 
 
 

Aufgrund des § 5 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 
07.05.2020 (GVBl. S. 318) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Ranstadt in 
ihrer Sitzung am ............ folgende Richtlinie zur Vergabe gemeindlicher 
Baugrundstücke der Gemeinde Ranstadt beschlossen: 

 
 
§ 1 Allgemeines 
 
(1) 1Ziel dieser Richtlinie ist eine gerechte, objektive und nachvollziehbare Vergabe von 

Bauplätzen. 2Die Richtlinie kommt zur Anwendung, wenn die Nachfrage nach 
Bauplätzen größer ist als das Angebot. 

 
(2) 1Der Gemeindevorstand gibt den Zeitraum für die Bewerbung öffentlich bekannt. 2Der 

Zeitraum für die Bewerbungsfrist wird vom Gemeindevorstand festgelegt. 3Dies sollte 
geschehen, wenn die Baureife vorliegt. 4Für die öffentliche Bekanntmachung gelten die 
Regelungen der Hauptsatzung der Gemeinde Ranstadt in der jeweils geltenden 
Fassung. 

 
(3) 1Die Zuteilung der Grundstücke erfolgt nach der in einer Prioritätenliste festgelegten 

Reihenfolge. 2Ein Rechtsanspruch auf Zuteilung eines Grundstücks besteht nicht. 
 
 
§ 2 Auswahlverfahren 
 
(1) 1 Die Bewerber haben in der Reihenfolge ihrer Punktzahl das erste Zugriffsrecht auf ein 

Grundstück ihrer Wahl. 2Die Reihenfolge der Bewerber wird nach einem Punktesystem 
auf der Grundlage von Kriterien ermittelt. 3Bei Punktgleichheit zählt der Zeitpunkt des 
Eingangs der Bewerbung. 4Die Reihenfolge ist, nach Aufforderung, einzeln schriftlich 
nachzuweisen. 
 

(2) 1Alteigentümer von, für das betroffenen Baugebiet, eingebrachten Gelände unterliegen 
für den Rückkauf von einem Baugrundstück nicht dieser Punktebewertung, sofern dies 
im Verkaufsvertrag geregelt wurde. 2Sie erhalten vor den Bewerbern der Prioritätenliste 
die Möglichkeit ein Baugrundstück zu erwerben. 3Alteigentümer im Sinne des Satz 1 
sind auch deren Rechtsnachfolger. 



 

 

§ 3 Punktesystem 
 

Ortsbezug 
 

1. Einwohner im Sinne des § 8 HGO. 
30 Punkte 

 

2. Ehemalige Einwohnern nach Ziffer 1, die mindestens 10 Jahre in der 
Gemeinde Ranstadt gelebt haben oder deren Eltern, Geschwister, 
Kinder, Nichten, Neffen, oder Enkel gemäß Ziffer 1 zum 
Bewerbungsdatum 10 Jahre in der Gemeinde Ranstadt leben. 

15 Punkte 
 

3. Bewerber deren Arbeitsstätte sich in der Gemeinde Ranstadt befindet. 
10 Punkte 

 

Sozialkriterien 
 

1. Für Ehepaar, Lebenspartnerschaft oder Bewerberpaar, dass gemeinsam 
ein Grundstück erwirbt. 

10 Punkte 
 

2. Für jedes Familienmitglied welches einen Behinderungsgrad von 
mindestens 50 % besitzt (Nachweis durch Schwerbehindertenausweis). 

je 15 Punkte 
maximal 30 Punkte 

 

3. Für jedes Familienmitglied welches in mindestens Pflegegrad 1 
eingestuft ist (Nachweis durch Pflegegutachten). 

je 10 Punkte 
maximal 20 Punkte 

 

4. Für jedes Familienmitglied bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, das 
auch im neuen Haushalt leben wird. 

je 15 Punkte 
maximal 45 Punkte 

 

Betriebsinhaber 
 

Für jedes volle Kalenderjahr als selbständiger Betriebsinhaber mit 
mindestens einen Arbeitnehmer. 

je 2 Punkte 
maximal 20 Punkte 

 

Soziales Engagement 
 

Für ein langjähriges Engagement, mindestens fünf Jahre, innerhalb 
eines Vereins, gemeinnützige Organisation oder Kirche in der Gemeinde 
Ranstadt sowie besondere ehrenamtliche Verdienste für die Gemeinde. 
Die bloße Zugehörigkeit ist nicht ausreichend (Nachweis durch eine 
Bescheinigung des Vereins, Organisation oder Kirche). 

20 Punkte  
 

Bereits Eigentümer 
 

Abschlag für Bewerber, die bereits Eigentümer eines oder mehrerer 
Wohngebäude, Eigentumswohnung oder Bauland sind. 

15 Punkte  



 

 

§ 4 In-Kraft-Treten 
 
1Diese Richtlinie zur Vergabe gemeindlicher Baugrundstücke der Gemeinde Ranstadt tritt 
am 01.01.2021 in Kraft. 
 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Richtlinie mit dem hierzu ergangenen Beschluss 
der Gemeindevertretung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit 
maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden. 
 
 
 
Ranstadt, den ………. 
 
 

Siegel 
Cäcilia Reichert-Dietzel 
Bürgermeisterin 







 

 

RICHTLINIE 
ZUR VERGABE GEMEINDLICHER BAUGRUNDSTÜCKE  

der Gemeinde Ranstadt 
 
 

Aufgrund des § 5 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 
07.05.2020 (GVBl. S. 318) hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Ranstadt in 
ihrer Sitzung am ............ folgende Richtlinie zur Vergabe gemeindlicher 
Baugrundstücke der Gemeinde Ranstadt beschlossen: 

 
 
§ 1 Allgemeines 
 
(1) 1Ziel dieser Richtlinie ist eine gerechte, objektive und nachvollziehbare Vergabe von 

Bauplätzen in Wohngebieten. 2Die Richtlinie kommt zur Anwendung, wenn die 
Nachfrage nach Bauplätzen größer ist als das Angebot. 

 
(2) 1Der Gemeindevorstand gibt den Zeitraum für die Bewerbung öffentlich bekannt. 2Der 

Zeitraum für die Bewerbungsfrist wird vom Gemeindevorstand festgelegt. 3Dies sollte 
geschehen, wenn die Baureife vorliegt. 4Für die öffentliche Bekanntmachung gelten die 
Regelungen der Hauptsatzung der Gemeinde Ranstadt in der jeweils geltenden 
Fassung. 

 
(3) 1Die Zuteilung der Grundstücke erfolgt nach der in einer Prioritätenliste festgelegten 

Reihenfolge. 2Ein Rechtsanspruch auf Zuteilung eines Grundstücks besteht nicht. 
 
 
§ 2 Auswahlverfahren 
 
(1) 1 Die Bewerber haben in der Reihenfolge ihrer Punktzahl das erste Zugriffsrecht auf ein 

Grundstück ihrer Wahl. 2Die Reihenfolge der Bewerber wird nach einem Punktesystem 
auf der Grundlage von Kriterien ermittelt. 3Bei Punktgleichheit zählt der Zeitpunkt des 
Eingangs der Bewerbung. 
 

(2) 1Alteigentümer von, für das betroffenen Baugebiet, eingebrachten Gelände unterliegen 
für den Rückkauf von einem Baugrundstück nicht dieser Punktebewertung, sofern dies 
im Verkaufsvertrag geregelt wurde. 2Sie erhalten vor den Bewerbern der Prioritätenliste 
die Möglichkeit ein Baugrundstück zu erwerben. 3Alteigentümer im Sinne des Satz 1 
sind auch deren Rechtsnachfolger. 



 

 

§ 3 Punktesystem 
 

Ortsbezug 
 

1. Einwohner im Sinne des § 8 HGO. 
30 Punkte 

 

2. Ehemalige Einwohnern nach Ziffer 1, die mindestens 10 Jahre in der 
Gemeinde Ranstadt gelebt haben oder deren Eltern, Geschwister, 
Kinder, Nichten, Neffen, oder Enkel gemäß Ziffer 1 zum 
Bewerbungsdatum 10 Jahre in der Gemeinde Ranstadt leben. 

15 Punkte 
 

3. Bewerber deren Arbeitsstätte sich in der Gemeinde Ranstadt befindet. 
10 Punkte 

 

Sozialkriterien 
 

1. Für Ehepaar, Lebenspartnerschaft oder Bewerberpaar, dass gemeinsam 
ein Grundstück erwirbt. 

10 Punkte 
 

2. Für jedes Familienmitglied welches einen Behinderungsgrad von 
mindestens 50 % besitzt (Nachweis durch Schwerbehindertenausweis). 

je 15 Punkte 
maximal 30 Punkte 

 

3. Für jedes Familienmitglied welches in mindestens Pflegegrad 1 
eingestuft ist (Nachweis durch Pflegegutachten). 

je 10 Punkte 
maximal 20 Punkte 

 

4. Für jedes Familienmitglied bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres, das 
auch im neuen Haushalt leben wird. 

je 15 Punkte 
maximal 45 Punkte 

 

Betriebsinhaber 
 

Für jedes volle Kalenderjahr als selbständiger Betriebsinhaber mit 
mindestens einen Arbeitnehmer. 

je 2 Punkte 
maximal 20 Punkte 

 

Soziales Engagement 
 

Für ein langjähriges Engagement, mindestens fünf Jahre, innerhalb 
eines Vereins, gemeinnützige Organisation oder Kirche in der Gemeinde 
Ranstadt sowie besondere ehrenamtliche Verdienste für die Gemeinde. 
Die bloße Zugehörigkeit ist nicht ausreichend (Nachweis durch eine 
Bescheinigung des Vereins, Organisation oder Kirche). 

20 Punkte  
 

Bereits Eigentümer 
 

Abschlag für Bewerber, die bereits Eigentümer eines oder mehrerer 
Wohngebäude, Eigentumswohnung oder Bauland sind. 

15 Punkte  



 

 

§ 4 In-Kraft-Treten 
 
1Diese Richtlinie zur Vergabe gemeindlicher Baugrundstücke der Gemeinde Ranstadt tritt 
am 01.01.2021 in Kraft. 
 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Richtlinie mit dem hierzu ergangenen Beschluss 
der Gemeindevertretung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit 
maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden. 
 
 
 
Ranstadt, den ………. 
 
 

Siegel 
Cäcilia Reichert-Dietzel 
Bürgermeisterin 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschlussvorlage  

Drucksache VL-75/2019  
- öffentlich - Datum: 29.05.2019 
 

Über 
 

Bürgermeisterin X 

Gemeindevertretervorsitzenden X 

 
 

Fachbereich Bauverwaltung 

Federführendes Amt Bauverwaltung 

Sachbearbeiter Herr Udo Schädel 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion Kennung 

Gemeindevertretung der Gemeinde 
Ranstadt 

04.06.2019 beschließend öffentlich 

Haupt- und Finanzausschuss 26.06.2019 vorberatend öffentlich 

Gemeindevertretung der Gemeinde 
Ranstadt 

13.08.2019 beschließend öffentlich 

 
Erweiterungsbau Kindertagesstätte Sonnenhügel Dauernheim 
hier: Bevollmächtigung des Gemeindvorstandes 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Gemeindevertretung beschließt, den Gemeindevorstand für die Auftragsvergabe 
bezüglich des Erweiterungsbaus für die Kindertagesstätte Dauernheim zu bevollmächtigen. 
 
Der Gemeindevorstand hat die Gemeindevertretung über die von Ihnen getroffen 
Auftragsvergaben zu informieren. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

keine 
 
Sachdarstellung: 

Zur Zeit findet die öffentliche Funktionalausschreibung für den Erweiterungsbau der 
Kindertagesstätte Dauernheim statt. Diese endet am 18.06.2019.  
 
Der nächste Sitzungstermin der Gemeindevertretung findet am 13.08.2019 statt. Um die 
Verzögerung des Projektes möglichst gering zu halten ist eine Bevollmächtigung des 
Gemeindevorstandes zwingend erforderlich. 
 
 

 



 

Abstimmungsergebnis: 
 
Ja _____ Nein____ Enthaltung ______ 
 
FB Öffentlichkeitsarbeit  FB Gremien  
FB Hauptverwaltung  FB Jugend und Soziales  
FB Assistenz Bürgermeisterin  FB Ordnung  
FB Finanzen  FB Kasse  
FB Bauen  FB Friedhof  
FB Personal  FB Natur- und Landschaftspflege  
 
Erl. Vermerk    ____________Datum  _________ Unterschrift 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschlussvorlage  

Drucksache VL-102/2019  
- öffentlich - Datum: 12.08.2019 
 

Über 
 

Bürgermeisterin X 

Gemeindevertretervorsitzenden  

 
 

Fachbereich Zentrale Dienste 

Federführendes Amt Satzungsrecht der Gemeinde Ranstadt 

Sachbearbeiter Steven Rüppel 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion Kennung 

Gemeindevertretung der Gemeinde 
Ranstadt 

13.08.2019 vorberatend öffentlich 

Haupt- und Finanzausschuss 28.08.2019 vorberatend öffentlich 

Haupt- und Finanzausschuss 30.10.2019 vorberatend öffentlich 

Gemeindevertretung der Gemeinde 
Ranstadt 

12.11.2019 beschließend öffentlich 

 
Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer der Gemeinde Ranstadt 
 
Beschlussvorschlag: 

Die Gemeindevertretung beschließt die Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer der 
Gemeinde Ranstadt in der vorgelegten Fassung. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

 
 
Sachdarstellung: 

Derzeit werden alle Satzungen der Gemeinde Ranstadt auf ihre Aktualität überprüft. 
 
Der von der Verwaltung ausgearbeitete Satzungsentwurf beinhaltet Redaktionelle 
Änderungen sowie einen neuen Passus zur Steuerermäßigung von Personen, die 
Leistungen aus dem SGB II beziehen. Hier muss die Gemeindevertretung entscheiden, ob 
Sie eine solche Ermäßigung einführen möchte. Es handelt sich hierbei um einen freiwilligen 
Tatbestand, der nicht zwingend erforderlich ist. 
 
Des Weiteren sollte im Rahmen der Haushaltsberatung auch über die Steuerbeträge beraten 
werden. Hierzu hat die Verwaltung die umliegenden Kommunen abgefragt und eine 
entsprechende Übersicht erstellt. 
 



 

Anlage(n): 
(1) 20190809_Hundesteuersatzung_entwurf 
(2) Übersicht_Hundesteuer 

 

 
Abstimmungsergebnis: 
 
Ja _____ Nein____ Enthaltung ______ 
 
FB Öffentlichkeitsarbeit  FB Gremien  
FB Hauptverwaltung  FB Jugend und Soziales  
FB Assistenz Bürgermeisterin  FB Ordnung  
FB Finanzen  FB Kasse  
FB Bauen  FB Friedhof  
FB Personal  FB Natur- und Landschaftspflege  
 
Erl. Vermerk    ____________Datum  _________ Unterschrift 



 

 

Satzung 
ÜBER DIE ERHEBUNG EINER HUNDESTEUER 

der Gemeinde Ranstadt 
 
 

Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291), der §§ 1, 2 und 7 des Gesetzes über kommunale 
Abgaben in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. März 2013 (GVBl. 2013, 134), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Mai 2018 (GVBl. S. 247) hat die 
Gemeindevertretung der Gemeinde Ranstadt in ihrer Sitzung am …… folgende 
Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer der Gemeinde Ranstadt beschlossen: 

 
 
§ 1 Steuergegenstand 
 
1Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden durch natürliche Personen im 
Gemeindegebiet. 
 
 
§ 2 Steuerpflicht  
 
(1) 1Steuerschuldnerin oder Steuerschuldner ist die Halterin oder der Halter eines Hundes. 
 
(2) 1Hundehalterin oder Hundehalter ist, wer einen Hund im eigenen Interesse oder im 

Interesse eines Haushaltsangehörigen im eigenen Haushalt aufnimmt. 2Als Halterin 
oder Halter gilt auch, wer einen Hund länger als zwei Monate gepflegt, untergebracht 
oder auf Probe oder zum Anlernen gehalten hat. 

 
(3) 1Alle in einen Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als von ihren Halterinnen oder 

Haltern gemeinsam gehalten. 
 

(4) 1Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen oder mehrere Hunde, so sind sie 
Gesamtschuldner der Steuer. 

 
 
§ 3 Entstehung und Ende der Steuerpflicht 
 
(1) 1Die Steuerpflicht entsteht mit dem 1. des Monats, in dem ein Hund in einen Haushalt 

aufgenommen wird. 2Bei Hunden, die der Halterin oder dem Halter durch Geburt von 
einer von ihr oder von ihm gehaltenen Hündin zuwachsen, beginnt die Steuerpflicht mit 
dem 1. des Monats, in dem der Hund drei Monate alt wird. 3In den Fällen des § 2 Abs. 2 
Satz 2 beginnt die Steuerpflicht mit dem 1. des Monats, in dem der Zeitraum von zwei 
Monaten überschritten worden ist. 
 

(2) 1Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die Hundehaltung 
beendet wird. 2Die Hundehaltung gilt mit dem Ablauf des Kalendermonats als beendet, 
in dem die Meldung nach § 10 Abs. 3 dieser Satzung erfolgt. 

 
 



 

 

§ 4 Erhebungszeitraum, Entstehung der Steuer 
 
(1) 1Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben. 2Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 

 
(2) 1Entsteht oder endet die Steuerpflicht im Laufe eines Kalenderjahres, so ist die Steuer 

anteilmäßig auf volle Monate zu berechnen. 
 
 
§ 5 Steuersatz 
 
(1) 1Die Steuer beträgt jährlich 

 
für den ersten Hund   60,00 €, 
für den zweiten Hund 156,00 €, 
für jeden dritten und jeden weiteren Hund 300,00 €. 
 

(2) 1Hunde, für die Steuerbefreiung nach § 6 gewährt wird, sind bei der Berechnung der 
Anzahl der Hunde nicht anzusetzen. 2Hunde, für die Steuerermäßigung nach § 7 
gewährt wird, gelten als erste Hunde. 
 

(3) 1Abweichend von Abs. 1 beträgt die Steuer für einen gefährlichen Hund jährlich 
900,00 €. 

 
(4) 1Als gefährliche Hunde gelten: 
 

1. Hunde, die durch Zucht, Haltung, Ausbildung oder Abrichtung eine über das 
natürliche Maß hinausgehende Kampfbereitschaft, Angriffslust, Schärfe oder eine 
andere in ihren Wirkungen vergleichbare, mensch- oder tiergefährdende 
Eigenschaft besitzen, 
 

2. Hunde, die einen Menschen gebissen oder in Gefahr drohender Weise 
angesprungen haben, sofern dies nicht aus begründetem Anlass geschah, 
 

3. Hunde, die ein anderes Tier durch Biss geschädigt haben, ohne selbst angegriffen 
worden zu sein, oder die einen anderen Hund trotz dessen erkennbarer artüblicher 
Unterwerfungsgestik gebissen haben, 
 

4. Hunde, die durch ihr Verhalten gezeigt haben, dass sie unkontrolliert andere Tiere 
hetzen oder reißen, oder 
 

5. aufgrund ihres Verhaltens die Annahme rechtfertigen, dass sie Menschen oder 
Tiere ohne begründeten Anlass beißen. 
 

(5) 1Solche gefährlichen Hunde sind insbesondere Hunde folgender Rassen und Gruppen 
sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden: 
 
1. Pitbull-Terrier oder American Pitbull Terrier, 

 

2. American Staffordshire-Terrier oder Staffordshire Terrier, 
 

3. Staffordshire-Bullterrier, 
 

4. Bullterrier, 
 

5. American Bulldog, 
 



 

 

6. Dogo Argentino, 
 

7. Kangal (Karabash), 
 

8. Kaukasischer Owtscharka, 
 

9. Rottweiler; dies gilt nicht, soweit Hunde dieser Rasse schon vor dem 31.12.2008 
gehalten wurden oder Nachkömmlinge dieser Rasse am 31.12.2008 bereits erzeugt 
waren und ihre Haltung durch die Halterin oder den Halter bis spätestens 
30.06.2009 bei der nach § 16  Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und 
Führen von Hunden (v. 22.03.2003, GVBl. I S. 54; zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 15.10.2010 (GVBl. I S. 328) in der jeweils geltenden Fassung 
zuständigen Behörde schriftlich angezeigt worden ist. 

 
 
§ 6 Steuerbefreiungen 
 
(1) 1Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für Hunde, soweit diese ausschließlich dem 

Schutz und der Hilfe blinder, gehörloser oder sonst hilfloser Personen dienen und hierzu 
erforderlich sind. 2Sonst hilflose Personen sind solche Personen, die einen 
Schwerbehindertenausweis mit den Merkzeichen „B“, „BL“, „aG“, „G", „GL“ oder „H“ 
besitzen. 
 

(2) 1Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für 
 

1. Diensthunde von Polizei- und Zollbeamten, wenn diese auf Weisung des 
Dienstherrn in den Haushalt aufgenommen werden, auf Kosten des Dienstherrn 
angeschafft wurden und in dessen Eigentum verbleiben und die Unterhaltskosten 
im wesentlichen aus öffentlichen Mitteln bestritten werden, 
 

2. Hunde, die ausschließlich zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung von Einnahmen 
zu erwerbswirtschaftlichen Zwecken gehalten werden. 2Eine Haltung ausschließlich 
zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung von Einnahmen zu 
erwerbswirtschaftlichen Zwecken liegt insbesondere vor bei der Haltung  

 

a) von Gebrauchshunden in der erforderlichen Anzahl, welche ausschließlich für 
die Bewachung von Herden notwendig sind, 
 

b) von Hunden durch Personen, die gewerbsmäßig mit Hunden handeln. 
 
(3) 1Steuerbefreiung wird auf Antrag auch gewährt für 

 
a) Hunde, die in Einrichtungen von Tierschutz- oder ähnlichen Vereinen 

vorübergehend untergebracht sind, 
 

b) Hunde, die von ihren Halterinnen oder Haltern aus einem Tierheim erworben 
wurden, bis zum Ende des auf das Jahr des Erwerbs folgenden Kalenderjahres. 

 



 

 

§ 7 Steuerermäßigung 
 
(1) 1Die Steuer ist auf Antrag der oder des Steuerpflichtigen auf 50 v. H. des für die 

Gemeinde nach § 5 Abs. 1 und 2 dieser Satzung geltenden Steuersatzes zu ermäßigen 
für Hunde, die als Rettungshunde verwendet werden und welche die dafür vorgesehene 
Prüfung vor Leistungsprüfern eines von der Gemeinde anerkannten Vereins oder 
Verbandes mit Erfolg abgelegt haben; die Ablegung der Prüfung ist durch Vorlage eines 
Prüfungszeugnisses nachzuweisen und die Verwendung des Hundes in geeigneter 
Weise glaubhaft zu machen. 2Die Anerkennung des Vereins oder Verbandes erfolgt auf 
Antrag, wenn glaubhaft gemacht wird, dass die antragstellende Vereinigung über 
hinreichende Sachkunde und Zuverlässigkeit für die Durchführung der 
Leistungsprüfung verfügt. 

 
(2) 1Für Hunde, die zur Bewachung von landwirtschaftlichen Anwesen, welche von dem 

nächsten im Zusammenhang bebauten Ortsteil mehr als 400 Meter entfernt liegen, 
erforderlich sind, ist die Steuer auf Antrag auf 50 v. H. des Steuersatzes nach § 5 Abs. 1 
und 2 zu ermäßigen. 

 
(3) 1Für Empfängerinnen oder Empfänger von Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem 

SGB II und diesen einkommensmäßig gleichstehende Personen wird die Steuer für den 
ersten Hund auf Antrag auf 50 v. H. des Steuersatzes ermäßigt. 

 
 
§ 8 Allgemeine Voraussetzungen für Steuervergünstigungen 
 
(1) 1Die Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung wird –außer in den Fällen des § 6 Abs. 2–

nur gewährt, wenn 
 
1. die Hunde keine gefährlichen Hunde im Sinne dieser Satzung sind, 

 

2. die Hunde, für welche die Steuervergünstigung in Anspruch genommen wird, für 
den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet sind und 
 

3. die Hunde entsprechend den Erfordernissen des Tierschutzes gehalten werden. 
 

(2) 1Der Steuerpflichtige hat die für die Beurteilung der Voraussetzungen der 
Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung nach §§ 6, 7, 8 Abs. 1 erheblichen Tatsachen 
vollständig und wahrheitsgemäß offenzulegen und die ihm bekannten Beweismittel 
vorzulegen. 

 
 
§ 9 Festsetzung und Fälligkeit 
 
(1) 1Die Steuer wird für ein Kalenderjahr oder - wenn die Steuerpflicht erst während des 

Kalenderjahres beginnt - für den Rest des Kalenderjahres festgesetzt. 2In der 
Festsetzung kann bestimmt werden, dass die Festsetzung auch für künftige 
Kalenderjahre gilt, solange sich die Berechnungsgrundlagen und die Höhe der Steuer 
nicht ändern. 
 

(2) 1Die Steuer wird bei der erstmaligen Festsetzung einen Monat nach Bekanntgabe des 
Steuerbescheides, im Übrigen jeweils zum 01. Juli eines Kalenderjahres mit dem 
Jahresbetrag fällig. 



 

 

(3) 1Für diejenigen Steuerschuldner, die für das Kalenderjahr die gleiche Hundesteuer wie 
im Vorjahr zu entrichten haben, kann die Hundesteuer durch öffentliche 
Bekanntmachung festgesetzt werden. 2Für die Steuerschuldner treten mit dem Tage 
der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen 
an diesem Tage ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre. 

 
 
§ 10 Meldepflicht 
 
(1) 1Die Hundehalterin oder der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund innerhalb von zwei 

Wochen nach der Aufnahme oder - wenn der Hund ihr oder ihm durch Geburt von einer 
von ihr oder ihm gehaltenen Hündin zugewachsen ist - innerhalb von zwei Wochen, 
nachdem der Hund drei Monate alt geworden ist, bei der Gemeinde Ranstadt 
- Steueramt - unter Angabe der Rasse und der Abstammung des Tieres schriftlich 
anzumelden. 2In den Fällen des § 2 Abs. 2 Satz 2 muss die Anmeldung innerhalb von 
zwei Wochen nach dem Tage, an dem der Zeitraum von zwei Monaten überschritten 
worden ist, erfolgen. 
 

(2) 1Die Gemeinde Ranstadt kann einen Nachweis über die Rassezugehörigkeit des 
Hundes verlangen. 

 
(3) 1Endet die Hundehaltung oder entfallen die Voraussetzungen für eine gewährte 

Steuervergünstigung, so ist dies der Gemeinde innerhalb von zwei Wochen anzuzeigen. 
 

(4) 1Wird ein Hund veräußert, so sind zur Sicherung der Erhebung der Hundesteuer mit der 
Anzeige nach Abs. 3 Name und Anschrift der Erwerberin oder des Erwerbers 
anzugeben, sofern die Anschrift der Erwerberin oder des Erwerbers im Gebiet der 
Gemeinde Ranstadt liegt. 

 
 

§ 11 Hundesteuermarken 
 
(1) 1Für jeden angemeldeten Hund, dessen Haltung im Gemeindegebiet angezeigt wurde, 

wird eine Hundesteuermarke, die Eigentum der Gemeinde bleibt, ausgegeben. 
 

(2) 1Die Hundesteuermarken bleiben für die Dauer der Hundehaltung gültig. 
 

(3) 1Die Hundehalterin oder der Hundehalter hat die von ihr oder ihm gehaltenen Hunde mit 
einer gültigen und sichtbaren Hundesteuermarke zu versehen. 

 
(4) 1Endet eine Hundehaltung, so ist die Steuermarke mit der Anzeige über die Beendigung 

der Hundehaltung innerhalb von zwei Wochen an die Gemeinde zurückzugeben. 
 

(5) 1Bei Verlust einer Hundesteuermarke wird der Halterin oder dem Halter eine 
Ersatzmarke gegen eine Gebühr in Höhe von 2,50 € ausgehändigt. 2Dasselbe gilt für 
den Ersatz einer unbrauchbar gewordenen Hundesteuermarke; die unbrauchbar 
gewordene Hundesteuermarke ist zurückzugeben. 3Wird eine in Verlust geratene 
Hundesteuermarke wieder aufgefunden, ist die wieder gefundene Marke unverzüglich 
an die Gemeinde zurückzugeben. 

 



 

 

§ 12 Steueraufsicht 
 
(1) 1Auf die Steuerschuldner finden die Vorschriften der Abgabenordnung über die 

Außenprüfung entsprechende Anwendung. 
 

(2) 1Die Gemeinde ist befugt, die Angaben des zur Auskunft Verpflichteten in seinen 
Geschäftsbüchern und sonstigen Unterlagen nachzuprüfen. 
 

(3) 1Der Gemeindevorstand kann allgemeine Aufnahmen des Hundebestandes anordnen. 
 
 

§ 13 Hundebestandsaufnahme 
 
(1) 1Der Gemeindevorstand kann zur Sicherung der Gleichmäßigkeit der Erhebung der 

Hundesteuer im zeitlichen Abstand von nicht weniger als zwei Jahren allgemeine 
Erhebungen des Hundebestandes (Hundebestandsaufnahme) anordnen. 2Der 
Gemeindevorstand weist vor Durchführung öffentlich in geeigneter Form auf die 
Hundebestandsaufnahme hin. 
 

(2) 1Die Gemeinde kann sich zur Durchführung der Hundebestandsaufnahme Dritter 
bedienen, wenn der Gemeindevorstand dies anordnet. 2§ 3 des Hessischen 
Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes gilt entsprechend. 
 

(3) 1Grundstückseigentümer, Haushaltungsvorstände und deren Stellvertreter sind 
verpflichtet, den Beauftragten der Gemeinde auf Nachfrage über die auf dem 
Grundstück, im Haushalt oder Betrieb gehaltenen Hunde und deren Halter 
wahrheitsgemäß Auskunft zu erteilen (§ 4 Abs. 1 Nr. 3a KAG in Verbindung mit § 93 
AO). 2Zur wahrheitsgemäßen Auskunftserteilung ist auch der Hundehalter verpflichtet. 
 

(4) 1Bei Durchführung von Hundebestandsaufnahmen sind die Grundstückseigentümer, 
Haushaltungsvorstände sowie deren Stellvertreter zur wahrheitsgemäßen Ausfüllung 
der ihnen vom Steueramt übersandten Nachweisungen innerhalb der vorgeschriebenen 
Fristen verpflichtet (§ 4 Abs. 1 Nr. 3a KAG in Verbindung mit § 93 AO). 
 

(5) 1Durch das Ausfüllen der Fragebögen oder die mündliche Auskunftserteilung wird die 
Verpflichtung zur An- und Abmeldung nach § 10 nicht berührt. 

 
 
§ 14 Übergangsvorschrift 
 
1Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bei der Gemeinde bereits angemeldeten 
Hunde gelten als angemeldet im Sinne des § 10 Abs. 1. 
 
 



 

 

§ 15 In-Kraft-Treten 
 
1Diese Satzung tritt am 01.01.2020 in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung 
einer Hundesteuer im Gebiet der Gemeinde Ranstadt vom 21.03.2013 außer Kraft. 
 
 
 
Ranstadt, den ………. 
 
 

Siegel 
Cäcilia Reichert-Dietzel 
Bürgermeisterin 



Ranstadt Glauburg Ortenberg Echzell Nidda Reichelsheim Büdingen Florstadt Altenstadt Durchschnitt

1. Hund 60,00 €    75,00 €    78,00 €      60,00 €        60,00 €    54,00 €            90,00 €    48,00 €    51,00 €      64,00 €          

2. Hund 156,00 €  150,00 €  96,00 €      85,00 €        84,00 €    78,00 €            140,00 €  72,00 €    102,00 €    107,00 €        

weiterer Hund 300,00 €  300,00 €  120,00 €    100,00 €      96,00 €    96,00 €            200,00 €  108,00 €  204,00 €    169,33 €        

gefährlicher Hund 900,00 €  600,00 €  900,00 €    1.000,00 €  880,00 €  696,00 €          700,00 €  648,00 €  615,00 €    771,00 €        



 

 

Satzung 
ÜBER DIE ERHEBUNG EINER HUNDESTEUER 

der Gemeinde Ranstadt 
 
 

Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 21. Juni 2018 (GVBl. S. 291), der §§ 1, 2 und 7 des Gesetzes über kommunale 
Abgaben in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. März 2013 (GVBl. 2013, 134), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. Mai 2018 (GVBl. S. 247) hat die 
Gemeindevertretung der Gemeinde Ranstadt in ihrer Sitzung am …… folgende 
Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer der Gemeinde Ranstadt beschlossen: 

 
 
§ 1 Steuergegenstand 
 
1Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden durch natürliche Personen im 
Gemeindegebiet. 
 
 
§ 2 Steuerpflicht  
 
(1) 1Steuerschuldnerin oder Steuerschuldner ist die Halterin oder der Halter eines Hundes. 
 
(2) 1Hundehalterin oder Hundehalter ist, wer einen Hund im eigenen Interesse oder im 

Interesse eines Haushaltsangehörigen im eigenen Haushalt aufnimmt. 2Als Halterin 
oder Halter gilt auch, wer einen Hund länger als zwei Monate gepflegt, untergebracht 
oder auf Probe oder zum Anlernen gehalten hat. 

 
(3) 1Alle in einen Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als von ihren Halterinnen oder 

Haltern gemeinsam gehalten. 
 

(4) 1Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen oder mehrere Hunde, so sind sie 
Gesamtschuldner der Steuer. 

 
 
§ 3 Entstehung und Ende der Steuerpflicht 
 
(1) 1Die Steuerpflicht entsteht mit dem 1. des Monats, in dem ein Hund in einen Haushalt 

aufgenommen wird. 2Bei Hunden, die der Halterin oder dem Halter durch Geburt von 
einer von ihr oder von ihm gehaltenen Hündin zuwachsen, beginnt die Steuerpflicht mit 
dem 1. des Monats, in dem der Hund drei Monate alt wird. 3In den Fällen des § 2 Abs. 2 
Satz 2 beginnt die Steuerpflicht mit dem 1. des Monats, in dem der Zeitraum von zwei 
Monaten überschritten worden ist. 
 

(2) 1Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendermonats, in dem die Hundehaltung 
beendet wird. 2Die Hundehaltung gilt mit dem Ablauf des Kalendermonats als beendet, 
in dem die Meldung nach § 10 Abs. 3 dieser Satzung erfolgt. 

 
 



 

 

§ 4 Erhebungszeitraum, Entstehung der Steuer 
 
(1) 1Die Steuer wird als Jahressteuer erhoben. 2Erhebungszeitraum ist das Kalenderjahr. 

 
(2) 1Entsteht oder endet die Steuerpflicht im Laufe eines Kalenderjahres, so ist die Steuer 

anteilmäßig auf volle Monate zu berechnen. 
 
 
§ 5 Steuersatz 
 
(1) 1Die Steuer beträgt jährlich 

 
für den ersten Hund   60,00 €, 
für den zweiten Hund 156,00 €, 
für jeden dritten und jeden weiteren Hund 300,00 €. 
 

(2) 1Hunde, für die Steuerbefreiung nach § 6 gewährt wird, sind bei der Berechnung der 
Anzahl der Hunde nicht anzusetzen. 2Hunde, für die Steuerermäßigung nach § 7 
gewährt wird, gelten als erste Hunde. 
 

(3) 1Abweichend von Abs. 1 beträgt die Steuer für einen gefährlichen Hund jährlich 
900,00 €. 

 
(4) 1Als gefährliche Hunde gelten: 
 

1. Hunde, die durch Zucht, Haltung, Ausbildung oder Abrichtung eine über das 
natürliche Maß hinausgehende Kampfbereitschaft, Angriffslust, Schärfe oder eine 
andere in ihren Wirkungen vergleichbare, mensch- oder tiergefährdende 
Eigenschaft besitzen, 
 

2. Hunde, die einen Menschen gebissen oder in Gefahr drohender Weise 
angesprungen haben, sofern dies nicht aus begründetem Anlass geschah, 
 

3. Hunde, die ein anderes Tier durch Biss geschädigt haben, ohne selbst angegriffen 
worden zu sein, oder die einen anderen Hund trotz dessen erkennbarer artüblicher 
Unterwerfungsgestik gebissen haben, 
 

4. Hunde, die durch ihr Verhalten gezeigt haben, dass sie unkontrolliert andere Tiere 
hetzen oder reißen, oder 
 

5. aufgrund ihres Verhaltens die Annahme rechtfertigen, dass sie Menschen oder 
Tiere ohne begründeten Anlass beißen. 
 

(5) 1Solche gefährlichen Hunde sind insbesondere Hunde folgender Rassen und Gruppen 
sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit anderen Hunden: 
 
1. Pitbull-Terrier oder American Pitbull Terrier, 

 

2. American Staffordshire-Terrier oder Staffordshire Terrier, 
 

3. Staffordshire-Bullterrier, 
 

4. Bullterrier, 
 

5. American Bulldog, 
 



 

 

6. Dogo Argentino, 
 

7. Kangal (Karabash), 
 

8. Kaukasischer Owtscharka, 
 

9. Rottweiler; dies gilt nicht, soweit Hunde dieser Rasse schon vor dem 31.12.2008 
gehalten wurden oder Nachkömmlinge dieser Rasse am 31.12.2008 bereits erzeugt 
waren und ihre Haltung durch die Halterin oder den Halter bis spätestens 
30.06.2009 bei der nach § 16  Gefahrenabwehrverordnung über das Halten und 
Führen von Hunden (v. 22.03.2003, GVBl. I S. 54; zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 15.10.2010 (GVBl. I S. 328) in der jeweils geltenden Fassung 
zuständigen Behörde schriftlich angezeigt worden ist. 

 
 
§ 6 Steuerbefreiungen 
 
(1) 1Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für Hunde, soweit diese ausschließlich dem 

Schutz und der Hilfe blinder, gehörloser oder sonst hilfloser Personen dienen und hierzu 
erforderlich sind. 2Sonst hilflose Personen sind solche Personen, die einen 
Schwerbehindertenausweis mit den Merkzeichen „B“, „BL“, „aG“, „G", „GL“ oder „H“ 
besitzen. 
 

(2) 1Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für 
 

1. Diensthunde von Polizei- und Zollbeamten, wenn diese auf Weisung des 
Dienstherrn in den Haushalt aufgenommen werden, auf Kosten des Dienstherrn 
angeschafft wurden und in dessen Eigentum verbleiben und die Unterhaltskosten 
im wesentlichen aus öffentlichen Mitteln bestritten werden, 
 

2. Hunde, die ausschließlich zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung von Einnahmen 
zu erwerbswirtschaftlichen Zwecken gehalten werden. 2Eine Haltung ausschließlich 
zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung von Einnahmen zu 
erwerbswirtschaftlichen Zwecken liegt insbesondere vor bei der Haltung  

 

a) von Gebrauchshunden in der erforderlichen Anzahl, welche ausschließlich für 
die Bewachung von Herden notwendig sind, 
 

b) von Hunden durch Personen, die gewerbsmäßig mit Hunden handeln. 
 
(3) 1Steuerbefreiung wird auf Antrag auch gewährt für 

 
a) Hunde, die in Einrichtungen von Tierschutz- oder ähnlichen Vereinen 

vorübergehend untergebracht sind, 
 

b) Hunde, die von ihren Halterinnen oder Haltern aus einem Tierheim erworben 
wurden, bis zum Ende des auf das Jahr des Erwerbs folgenden Kalenderjahres. 

 



 

 

§ 7 Steuerermäßigung 
 
(1) 1Die Steuer ist auf Antrag der oder des Steuerpflichtigen auf 50 v. H. des für die 

Gemeinde nach § 5 Abs. 1 und 2 dieser Satzung geltenden Steuersatzes zu ermäßigen 
für Hunde, die als Rettungshunde verwendet werden und welche die dafür vorgesehene 
Prüfung vor Leistungsprüfern eines von der Gemeinde anerkannten Vereins oder 
Verbandes mit Erfolg abgelegt haben; die Ablegung der Prüfung ist durch Vorlage eines 
Prüfungszeugnisses nachzuweisen und die Verwendung des Hundes in geeigneter 
Weise glaubhaft zu machen. 2Die Anerkennung des Vereins oder Verbandes erfolgt auf 
Antrag, wenn glaubhaft gemacht wird, dass die antragstellende Vereinigung über 
hinreichende Sachkunde und Zuverlässigkeit für die Durchführung der 
Leistungsprüfung verfügt. 

 
(2) 1Für Hunde, die zur Bewachung von landwirtschaftlichen Anwesen, welche von dem 

nächsten im Zusammenhang bebauten Ortsteil mehr als 400 Meter entfernt liegen, 
erforderlich sind, ist die Steuer auf Antrag auf 50 v. H. des Steuersatzes nach § 5 Abs. 1 
und 2 zu ermäßigen. 

 
(3) 1Für Empfängerinnen oder Empfänger von Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem 

SGB II und diesen einkommensmäßig gleichstehende Personen kann auf Antrag beim 
Gemeindevorstand die Steuer für den ersten Hund auf 50 v. H. des Steuersatzes 
ermäßigt werden. 

 
 
§ 8 Allgemeine Voraussetzungen für Steuervergünstigungen 
 
(1) 1Die Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung wird –außer in den Fällen des § 6 Abs. 2–

nur gewährt, wenn 
 
1. die Hunde keine gefährlichen Hunde im Sinne dieser Satzung sind, 

 

2. die Hunde, für welche die Steuervergünstigung in Anspruch genommen wird, für 
den angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet sind und 
 

3. die Hunde entsprechend den Erfordernissen des Tierschutzes gehalten werden. 
 

(2) 1Der Steuerpflichtige hat die für die Beurteilung der Voraussetzungen der 
Steuerbefreiung oder Steuerermäßigung nach §§ 6, 7, 8 Abs. 1 erheblichen Tatsachen 
vollständig und wahrheitsgemäß offenzulegen und die ihm bekannten Beweismittel 
vorzulegen. 

 
 
§ 9 Festsetzung und Fälligkeit 
 
(1) 1Die Steuer wird für ein Kalenderjahr oder - wenn die Steuerpflicht erst während des 

Kalenderjahres beginnt - für den Rest des Kalenderjahres festgesetzt. 2In der 
Festsetzung kann bestimmt werden, dass die Festsetzung auch für künftige 
Kalenderjahre gilt, solange sich die Berechnungsgrundlagen und die Höhe der Steuer 
nicht ändern. 
 



 

 

(2) 1Die Steuer wird bei der erstmaligen Festsetzung einen Monat nach Bekanntgabe des 
Steuerbescheides, im Übrigen jeweils zum 01. Juli eines Kalenderjahres mit dem 
Jahresbetrag fällig. 

 
(3) 1Für diejenigen Steuerschuldner, die für das Kalenderjahr die gleiche Hundesteuer wie 

im Vorjahr zu entrichten haben, kann die Hundesteuer durch öffentliche 
Bekanntmachung festgesetzt werden. 2Für die Steuerschuldner treten mit dem Tage 
der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn ihnen 
an diesem Tage ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre. 

 
 
§ 10 Meldepflicht 
 
(1) 1Die Hundehalterin oder der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund innerhalb von zwei 

Wochen nach der Aufnahme oder - wenn der Hund ihr oder ihm durch Geburt von einer 
von ihr oder ihm gehaltenen Hündin zugewachsen ist - innerhalb von zwei Wochen, 
nachdem der Hund drei Monate alt geworden ist, bei der Gemeinde Ranstadt 
- Steueramt - unter Angabe der Rasse und der Abstammung des Tieres schriftlich 
anzumelden. 2In den Fällen des § 2 Abs. 2 Satz 2 muss die Anmeldung innerhalb von 
zwei Wochen nach dem Tage, an dem der Zeitraum von zwei Monaten überschritten 
worden ist, erfolgen. 
 

(2) 1Die Gemeinde Ranstadt kann einen Nachweis über die Rassezugehörigkeit des 
Hundes verlangen. 

 
(3) 1Endet die Hundehaltung oder entfallen die Voraussetzungen für eine gewährte 

Steuervergünstigung, so ist dies der Gemeinde innerhalb von zwei Wochen anzuzeigen. 
 

(4) 1Wird ein Hund veräußert, so sind zur Sicherung der Erhebung der Hundesteuer mit der 
Anzeige nach Abs. 3 Name und Anschrift der Erwerberin oder des Erwerbers 
anzugeben, sofern die Anschrift der Erwerberin oder des Erwerbers im Gebiet der 
Gemeinde Ranstadt liegt. 

 
 

§ 11 Hundesteuermarken 
 
(1) 1Für jeden angemeldeten Hund, dessen Haltung im Gemeindegebiet angezeigt wurde, 

wird eine Hundesteuermarke, die Eigentum der Gemeinde bleibt, ausgegeben. 
 

(2) 1Die Hundesteuermarken bleiben für die Dauer der Hundehaltung gültig. 
 

(3) 1Die Hundehalterin oder der Hundehalter hat die von ihr oder ihm gehaltenen Hunde mit 
einer gültigen und sichtbaren Hundesteuermarke zu versehen. 

 
(4) 1Endet eine Hundehaltung, so ist die Steuermarke mit der Anzeige über die Beendigung 

der Hundehaltung innerhalb von zwei Wochen an die Gemeinde zurückzugeben. 
 
 
 
 
 



 

 

(5) 1Bei Verlust einer Hundesteuermarke wird der Halterin oder dem Halter eine 
Ersatzmarke gegen eine Gebühr in Höhe von 2,50 € ausgehändigt. 2Dasselbe gilt für 
den Ersatz einer unbrauchbar gewordenen Hundesteuermarke; die unbrauchbar 
gewordene Hundesteuermarke ist zurückzugeben. 3Wird eine in Verlust geratene 
Hundesteuermarke wieder aufgefunden, ist die wieder gefundene Marke unverzüglich 
an die Gemeinde zurückzugeben. 

 
 
§ 12 Steueraufsicht 
 
(1) 1Auf die Steuerschuldner finden die Vorschriften der Abgabenordnung über die 

Außenprüfung entsprechende Anwendung. 
 

(2) 1Die Gemeinde ist befugt, die Angaben des zur Auskunft Verpflichteten in seinen 
Geschäftsbüchern und sonstigen Unterlagen nachzuprüfen. 
 

(3) 1Der Gemeindevorstand kann allgemeine Aufnahmen des Hundebestandes anordnen. 
 
 

§ 13 Hundebestandsaufnahme 
 
(1) 1Der Gemeindevorstand kann zur Sicherung der Gleichmäßigkeit der Erhebung der 

Hundesteuer im zeitlichen Abstand von nicht weniger als zwei Jahren allgemeine 
Erhebungen des Hundebestandes (Hundebestandsaufnahme) anordnen. 2Der 
Gemeindevorstand weist vor Durchführung öffentlich in geeigneter Form auf die 
Hundebestandsaufnahme hin. 
 

(2) 1Die Gemeinde kann sich zur Durchführung der Hundebestandsaufnahme Dritter 
bedienen, wenn der Gemeindevorstand dies anordnet. 2§ 3 des Hessischen 
Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes gilt entsprechend. 
 

(3) 1Grundstückseigentümer, Haushaltungsvorstände und deren Stellvertreter sind 
verpflichtet, den Beauftragten der Gemeinde auf Nachfrage über die auf dem 
Grundstück, im Haushalt oder Betrieb gehaltenen Hunde und deren Halter 
wahrheitsgemäß Auskunft zu erteilen (§ 4 Abs. 1 Nr. 3a KAG in Verbindung mit § 93 
AO). 2Zur wahrheitsgemäßen Auskunftserteilung ist auch der Hundehalter verpflichtet. 
 

(4) 1Bei Durchführung von Hundebestandsaufnahmen sind die Grundstückseigentümer, 
Haushaltungsvorstände sowie deren Stellvertreter zur wahrheitsgemäßen Ausfüllung 
der ihnen vom Steueramt übersandten Nachweisungen innerhalb der vorgeschriebenen 
Fristen verpflichtet (§ 4 Abs. 1 Nr. 3a KAG in Verbindung mit § 93 AO). 
 

(5) 1Durch das Ausfüllen der Fragebögen oder die mündliche Auskunftserteilung wird die 
Verpflichtung zur An- und Abmeldung nach § 10 nicht berührt. 

 
 
§ 14 Übergangsvorschrift 
 
1Die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bei der Gemeinde bereits angemeldeten 
Hunde gelten als angemeldet im Sinne des § 10 Abs. 1. 
 



 

 

§ 15 In-Kraft-Treten 
 
1Diese Satzung tritt am 01.01.2020 in Kraft. 2Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung 
einer Hundesteuer im Gebiet der Gemeinde Ranstadt vom 21.03.2013 außer Kraft. 
 
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt: 
 
 
 
Ranstadt, den ………. 
 
 

Siegel 
Cäcilia Reichert-Dietzel 
Bürgermeisterin 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beschlussvorlage  

Drucksache VL-105/2019  
- öffentlich - Datum: 13.08.2019 
 

Über 
 

Bürgermeisterin X 

Gemeindevertretervorsitzenden X 

 
 

Fachbereich Finanzverwaltung 

Federführendes Amt Finanzverwaltung 

Sachbearbeiter Martina Grauling 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion Kennung 

Gemeindevertretung der Gemeinde 
Ranstadt 

13.08.2019 beschließend öffentlich 

 
Grundsatzbeschluss zur engeren Zusammenarbeit der Gemeinden Ranstadt und 
Glauburg 

Beantragung und Beschlussfassung über die Grundsatzentscheidung zur weiteren 

Vorgehensweise einer engeren Zusammenarbeit der Gemeinden Glauburg und 

Ranstadt, mit der Prüfung der Möglichkeiten und Voraussetzungen zur Bildung eines 

Gemeindeverwaltungsverbands. 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeindevorstand wird beauftragt, alle Maßnahmen zur Prüfung und Umsetzung 

einer Zusammenarbeit abzuwägen und hierzu ein Gutachten zu den Inhalten, 

Aufgaben und Möglichkeiten der engeren Kooperation in Auftrag zu geben. 

Gleichzeitig wird der Gemeindevorstand ermächtigt, beim Land Hessen die 

Fördermittel für dieses Gutachten zu beantragen. 

 
Finanzielle Auswirkungen: 

 
  



 

 
Sachdarstellung: 

Kommunalverwaltungen werden mit immer neuen Herausforderungen konfrontiert, 

die immer mehr eine hohe Spezialisierung der Mitarbeiter erfordern. Verwaltungen 

kleinerer und mittlerer Größe haben zunehmend Probleme diesen Anforderungen im 

Detail nachzukommen, ohne die Personalstruktur nachhaltig zu ändern oder auf 

externe Unterstützung zurückzugreifen. Daneben ist die Erwartung von Bürgerinnen 

und Bürgern, sowie der politischen Gremien im Hinblick auf Transparenz öffentlicher 

Entscheidungen und einen ggf. höheren Anteil an Bürgerbeteiligungen und 

Bürgerservice unter den bisherigen Rahmenbedingen nur schwierig zu gewährleisten.  

Die Gemeinden Ranstadt und Glauburg haben bereits in der Vergangenheit 

Zusammenarbeit in den Bereichen Familie und Bildung, sowie im Bereich der Kasse 

erfolgreich umgesetzt. Vor dem Hintergrund weiterer gesetzlicher Auflagen wie der 

Europäischen Datenschutzgrundverordnung und vor allem dem Online 

Zugangsgesetz ist die Zusammenarbeit in weiteren Feldern in Bezug auf den 

Ressourceneinsatz von Personal und Finanzmittel sinnvoll. Zielsetzung ist zum einen, 

alle gesetzlichen Vorgaben sach- und fristgerecht umzusetzen aber auch mittel- und 

langfristig den Bürgerservice in entsprechender Qualität zu gewährleisten. Daneben 

soll der Ressourceneinsatz optimiert werden und mittelfristig signifikante 

Einsparungen bis zu 15% p.a. erreicht werden. Im Wesentlichen sind dies der 

Wegfall externer Kosten (z.B. Jahresabschlüsse und Baubereich, sowie die 

Aktivierung von Eigenleistungen).   

Es wird sichergestellt, dass die Bürgerinnen und Bürger beider Kommunen die 

Dienstleistungen, wie bisher vor Ort in Anspruch nehmen können. Ein 

Datenaustausch wird digital stattfinden. Durch die weitere Bündelung der Ressourcen 

werden die Leistungsfähigkeit und damit auch der Servicelevel für die Bürgerinnen 

und Bürger weiter optimiert. 

Vor diesen Hintergründen ist es für die Zukunft wichtig Grundlagen zu schaffen, um 

den wachsenden Anforderungen noch gerecht zu werden. Ein wesentlicher 

Bestandteil dieser Überlegungen ist die Optimierung der Zusammenarbeit der 

Verwaltungen. Zu prüfen ist hier die Art und Weise des Vorgehens, die Bestimmung 

der gemeinsamen Ziele und Inhalte sowie ein Zeitrahmen zu Umsetzung. Letztlich 

kann die Gründung eines Gemeindeverwaltungsverbandes der die wesentlichen 

Aufgaben erledigt aber die Selbstständigkeit der Kommunen beibehält mittelfristig 

das Ziel sein. Hierzu sollte eine fachlich fundierte Untersuchung der Machbarkeit in 

Anspruch genommen werden, die finanziell durch das Land Hessen in Höhe von 

30.000,00 € gefördert wird.  

Eine frühzeitige Einbindung der Fraktionen und Wählergruppen in den Prozess wird 

gewährleistet. 

 
 

 



 

Abstimmungsergebnis: 
 
Ja _____ Nein____ Enthaltung ______ 
 
FB Öffentlichkeitsarbeit  FB Gremien  
FB Hauptverwaltung  FB Jugend und Soziales  
FB Assistenz Bürgermeisterin  FB Ordnung  
FB Finanzen  FB Kasse  
FB Bauen  FB Friedhof  
FB Personal  FB Natur- und Landschaftspflege  
 
Erl. Vermerk    ____________Datum  _________ Unterschrift 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitteilungsvorlage  

Drucksache MI-16/2019  
- öffentlich - Datum: 16.07.2019 
 

Fachbereich Bauverwaltung 

Federführendes Amt Gebäude- und Flächenmanagement 

Sachbearbeiter Herr Biermann 

 

Beratungsfolge Termin Beratungsaktion 

Gemeindevertretung der Gemeinde 
Ranstadt 

13.08.2019 zur Kenntnis 

 
Einziehen - Entwidmung eines Feldweges in der Gemarkung Ranstadt; 
Flur 9, Flurstück 115/1 = 88 qm im Rahmen des Straßenbaus der K 198 
Ranstadt/Bellmuth 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

Notariatskosten 
 
Sachdarstellung: 

In den amtlichen Bekanntmachungen der Gemeinde Ranstadt, veröffentlicht am 05.04.2019 
und 13.05.2019 sowie der gemeinsamen Stellungnahmen vom 28.03.2019 der Fachstellen 
 
-FSt. 4.1.2 – Naturschutz und Landschaftspflege 
-FSt. 4.1.3 – Wasser- und Bodenschutz und 
-FSt. 4.2.2 – Agrarfachaufgaben; hier: Belange der Landwirtschaft 
des Wetteraukreises, 
 
werden keine Einwendungen vorgebracht und somit die Entbehrlichkeit des Feldweges fest- 
gestellt. 
 
Die Gemeindevertretung hat bereits am 26.02.2019 die Zustimmung zur Entwidmung des 
Feldweges beschlossen. 
 
Diese Vorlage gilt als abschließende Mitteilung der Entwidmung. 
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